
Gebührensatzung der Stadtbibliothek Siegen 
 
Aufgrund §7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) und der §§2,4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV NW S. 12 / SGV NW 610) 
in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Siegen am 24.11.2021 folgende Gebührensatzung 
beschlossen. 

§1 
Benutzungsgebühren 

 
(1) Allgemeines 

Die Benutzung der Stadtbibliothek Siegen ist für Personen ab einem Alter von 18 Jahren 
gebührenpflichtig. 
Die Stadtbibliothek Siegen erhebt eine Jahresbenutzungsgebühr für 12 Monate unabhängig vom 
Kalenderjahr nach den Bestimmungen dieser Gebührensatzung, Absatz 2. Der Anspruch auf 
Ermäßigung muss nachgewiesen werden. 
Familien mit gemeinsamem Hauptwohnsitz haben die Möglichkeit eine Familienkarte zu 
erwerben. 
 

(2) Benutzungsgebühr 
a) Jahresbenutzungsgebühren 
Erwachsene ab 18 Jahren,      16,00 EUR 
Rentnerinnen / Rentner      12,00 EUR 
Kinder, Jugendliche (bis 18 Jahre),      gebührenfrei 
Erwachsene ab 18 Jahre, ermäßigt       8,00 EUR 
(Schülerinnen / Schüler, Studentinnen / Studenten, Auszubildende, Bundesfreiwilligendienst- 
Leistende, Schwerbehinderte) 
Erwachsene mit einem gültigen „Siegener Ausweis“   gebührenfrei 
Inhaberinnen / Inhaber der Jugendleitercard und der Ehrenamts- 
Karte   
Familienkarte        25,00 EUR 
b) Monatskarte          4,00 EUR 
 

§2 
Verwaltungsgebühren 

 
(1) Versäumnisgebühren für das Überschreiben der Leihfrist    1,00 EUR 

für die angefangene 1. Woche 
               (ab zweitem Öffnungstag nach Ende der Leihfrist) 
  für jede weitere Woche zuzüglich       1,00 EUR 
 

(2) Für die erste Mahnung (nach Ablauf der ersten Woche nach Ende   2,00 EUR + Porto 
der Leihfrist) wird zusätzlich zu den Versäumnisgebühren eine 
Bearbeitungsgebühr sowie der Auslagenersatz für Porto erhoben. 

 
(3) Für die erste eingeschriebene Mahnung (nach Ablauf der dritten Woche 2,00 EUR + Porto 

nach Ende der Leihfrist) wird zusätzlich zu den Versäumnisgebühren  
sowie zusätzlich zu den bisher angefallenen Bearbeitungsgebühren,  
eine Bearbeitungsgebühr sowie der Auslagenersatz für Porto erhoben. 
 

(4) Für die zweite eingeschriebene Mahnung (nach Ablauf der                   2,00 EUR + Porto 
Fünften Woche nach Ende der Leihfrist) wird zusätzlich zu den  
Versäumnisgebühren sowie zusätzlich zu den bisher angefallenen  
Bearbeitungsgebühren, eine Bearbeitungsgebühr sowie der  
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Auslagenersatz für Porto erhoben 
 
 
Ab der 8. Woche werden die säumigen Gebühren im Verwaltungs- 
vollstreckungsverfahren und nicht zurückgegebene Medien im  
Verwaltungszwangsverfahren, nach den Vorschriften des  
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes Nordrhein-Westfalen,  
beigetrieben. 
 

(5) Für Gebührenmahnungen mit Zahlungsaufforderungen für säumige Gebühren wird  
 eine zusätzliche Gebühr sowie der Auslagenersatz für 
Porto erhoben.        5,00  EUR + Porto 
 

(6) Für den Ersatz beschädigter Tonie-Boxen wird eine Gebühr erhoben   2,00 EUR 
 

(7) Für geringfügig beschädigte Medien wird - je nach Schadenslage -    2,00 EUR 
eine Gebühr erhoben.          
 

(8) Für den Ersatz eines verlorengegangenen    3,00 EUR 
Bibliotheksausweises wird eine Gebühr erhoben 
 

(9) Gebühr je Leihverkehrsbestellung (erfolgsunabhängig)     1,50 EUR 
zusätzliche Gebühr bei positiver Erledigung      1,50 EUR 
 

(10) Vormerkgebühr; Reservierungsgebühr / Medium      1,00 EUR  
 

(11) Gebühr für Medien des Bestseller-Service      2,00 EUR 
 
(11)Pro Seite Computerausdruck A4 
 Schwarz/weiß           0,10 EUR 
 
 Farbig           0,50 EUR 
 
(12) Kopien pro Seite 

Schwarz/weiß A4         0,10 EUR 
Farbig A4          0,50 EUR 
Schwarz/weiß A3         0,20 EUR 
Farbig A3          1,00 EUR 

 
§ 3 

Fälligkeiten der Gebühren 
 

(1) Die Benutzungsgebühr ist am Tag der Anmeldung und im Falle der Verlängerung nach Ablauf der 
Gültigkeitsdauer des Bibliotheksausweises fällig. 
 

(2) Es erfolgt keine Gebührenrückerstattung bei vorzeitiger Beendigung des 
Benutzungsverhältnisses bzw. bei Ausschluss von der Benutzung. 
 

(3) Die Verwaltungskosten sind sofort bzw. vor Inanspruchnahme einer Leistung zu entrichten. 
 

 
§4 
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Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt mit Wirkung vom XX.XX.XXXX in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung für die Benutzung der Stadtbibliothek Siegen und die Erhebung 
von Gebühren – Benutzungs- und Gebührenordnung – vom 01.02.2019 außer Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung der Stadt Siegen wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Die Bekanntmachung kann darüber hinaus im Internet unter www.siegen.de => Verwaltung & Politik => 
Bekanntmachungen / Öffentliche Auslegungen / Bürgerbeteiligungen eingesehen werden. 
 
Siegen, XX.XX.XXXX 
 
 




